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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/505 DER KOMMISSION 

vom 19. Dezember 2018 

zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Ebenen der geografischen Aufgliederung 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Januar 2005 
betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direkt­
investitionen (1), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich seine Absicht mitgeteilt, gemäß Artikel 50 des Vertrags über 
die Europäische Union aus der Union auszutreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens des Austrittsabkommens oder 
andernfalls nach Ablauf der Frist von zwei Jahren ab der Mitteilung (also ab dem 30. März 2019) gelten die 
Verträge nicht mehr für das Vereinigte Königreich, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen 
mit dem Vereinigten Königreich einstimmig, diesen Zeitraum zu verlängern. 

(2)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wurde ein gemeinsamer Rahmen für die systematische Erstellung einer 
gemeinschaftlichen Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direktinves­
titionen geschaffen. 

(3) Die Mitgliedstaaten haben der Kommission (Eurostat) Daten über die Zahlungsbilanz, den internationalen Dienst­
leistungsverkehr und die Direktinvestitionen gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 zu übermitteln. 
In dieser Verordnung werden unter anderem die jeweils vorgeschriebenen Ebenen der geografischen 
Aufgliederung der Daten festgelegt, die von den Mitgliedstaaten an die Kommission (Eurostat) zu übermitteln 
sind. 

(4)  In Anhang I Tabelle 6 der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wird auf das Vereinigte Königreich im Partnergebiet 
„Nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende EU-Mitgliedstaaten“ in der Ebene der geografischen Aufgliederung 
GEO 4 implizit Bezug genommen. Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, für dieses Partnergebiet nach einzelnen 
Ländern ausgeschlüsselte Daten an die Kommission (Eurostat) zu übermitteln. 

(5)  Infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Union würde das Vereinigte Königreich zu einem 
Drittland und als solches nicht mehr Teil des Partnergebiets „Nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende EU- 
Mitgliedstaaten“ von GEO 4 sein. Die Mitgliedstaaten wären daher nicht mehr rechtlich dazu verpflichtet, Daten 
für das Partnergebiet zu übermitteln, welches das Vereinigte Königreich betrifft. 

(6)  GEO 4 legt die Ebene der geografischen Aufgliederung fest, die für bestimmte Positionen der vierteljährlichen 
Statistik der Zahlungsbilanz und den Auslandsvermögensstatus sowie für die nach Tätigkeiten aufgegliederten 
jährlichen Direktinvestitionsbestände und jährlichen Direktinvestitionstransaktionen und Einnahmen 
vorgeschrieben ist. 

(7)  Die europäischen Statistiken über die Zahlungsbilanz, den Auslandsvermögensstatus und die Direktinvestitionen 
spielen eine entscheidende Rolle für eine fundierte Wirtschaftspolitik und präzise Wirtschaftsprognosen. Sie sind 
für die politischen Entscheidungsträger in der Union, für die Forschung und alle Unionsbürger von enormer 
Bedeutung. 
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(8)  Angesichts der intensiven Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Union und dem Vereinigten 
Königreich muss unbedingt sichergestellt werden, dass die Kontinuität der Übermittlung von Daten der 
Mitgliedstaaten für das Partnerland Vereinigtes Königreich auch nach dessen Austritt aus der Union gewährleistet 
ist. 

(9)  In Tabelle 6 von Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wird auch auf das Vereinigte Königreich in den 
Ebenen der geografischen Aufgliederung GEO 5 und GEO 6 explizit Bezug genommen; hier wird das Vereinigte 
Königreich — zusammen mit allen anderen Mitgliedstaaten der Union — als eigenes Partnerland im 
geografischen Aggregat „Europa“ geführt. 

(10)  Das Aggregat „Europa“ in GEO 5 und GEO 6 setzt sich aus allen Mitgliedstaaten, den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) und anderen europäischen Staaten zusammen. Das Aggregat „Übrige 
Länder Europas“ besteht aus allen in alphabetischer Reihenfolge in englischer Sprache aufgeführten europäischen 
Ländern, die weder Mitgliedstaaten der Union noch der EFTA sind. 

(11)  Da das Vereinigte Königreich ein Drittland wird, muss es in GEO 5 und GEO 6 dementsprechend an anderer 
Stelle eingefügt werden. 

(12)  Tabelle 6 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 sollte deshalb dahin gehend geändert werden, dass das 
Vereinigte Königreich als eigenes Partnerland in die Ebene der geografischen Aufgliederung GEO 4 aufgenommen 
und in den Ebenen der geografischen Aufgliederung GEO 5 und GEO 6 an anderer Stelle eingefügt wird. Eine 
derartige Aktualisierung wirkt sich weder auf den Berichterstattungsaufwand aus, noch ändert sie den 
anwendbaren zugrunde liegenden konzeptionellen Rahmen. 

(13)  In Anbetracht der für diesen delegierten Rechtsakt geltenden Prüfungsfrist von drei Monaten und der Tatsache, 
dass eine aktualisierte Fassung der Tabelle 6 in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 zu dem Zeitpunkt 
vorliegen und anwendbar sein muss, an dem das Vereinigte Königreich aus dem Partnergebiet „Nicht dem Euro- 
Währungsgebiet angehörende EU-Mitgliedstaaten“ ausscheidet, nämlich möglicherweise am 30. März 2019, ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass die Verordnung so früh wie möglich in Kraft tritt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitgliedstaat der Union ist. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 19. Dezember 2018 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 erhält Tabelle 6 „Ebenen der geografischen Aufgliederung“ folgende 
Fassung: 

„Ebenen der geografischen Aufgliederung 

GEO 1 GEO 2 GEO 3 

ÜBRIGE WELT ÜBRIGE WELT ÜBRIGE WELT  

Innerhalb des Euro-Währungsgebiets INTRA-EU  

Außerhalb des Euro-Währungsgebiets EXTRA-EU   

Innerhalb des Euro-Währungsgebiets   

Außerhalb des Euro-Währungsgebiets  

GEO 4 GEO 5 GEO 6 

ÜBRIGE WELT ÜBRIGE WELT ÜBRIGE WELT  

EUROPA EUROPA 

Nicht dem Euro-Währungsgebiet 
angehörende EU-Mitgliedstaaten (1) 

Belgien Belgien  

Bulgarien Bulgarien  

Tschechische Republik Tschechische Republik  

Dänemark Dänemark  

Deutschland Deutschland  

Estland Estland  

Irland Irland  

Griechenland Griechenland  

Spanien Spanien  

Frankreich Frankreich  

Kroatien Kroatien  

Italien Italien  

Zypern Zypern  

Lettland Lettland  

Litauen Litauen  

Luxemburg Luxemburg  

Ungarn Ungarn  

Malta Malta  

Niederlande Niederlande  

Österreich Österreich  

Polen Polen  

Portugal Portugal  

Rumänien Rumänien  

Slowenien Slowenien  

Slowakei Slowakei  

Finnland Finnland  

Schweden Schweden 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6  

Island Island  

Liechtenstein Liechtenstein  

Norwegen Norwegen 

Schweiz Schweiz Schweiz  

ÜBRIGE LÄNDER EUROPAS ÜBRIGE LÄNDER EUROPAS   

Albanien   

Andorra   

Belarus   

Bosnien und Herzegowina   

Färöer   

Gibraltar   

Guernsey   

Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)   

Insel Man   

Jersey   

Ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien   

Moldau   

Montenegro 

Russland Russland Russland   

Serbien   

San Marino  

Türkei Türkei   

Ukraine 

Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich  

AFRIKA AFRIKA  

NORDAFRIKA NORDAFRIKA   

Algerien  

Ägypten Ägypten   

Libyen  

Marokko Marokko   

Tunesien  

ÜBRIGE LÄNDER AFRIKAS ÜBRIGE LÄNDER AFRIKAS   

Angola   

Benin   

Botsuana   

Britisches Territorium im Indischen 
Ozean   

Burkina Faso   

Burundi 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6   

Kamerun   

Kap Verde   

Zentralafrikanische Republik   

Tschad   

Komoren   

Kongo   

Côte d'Ivoire   

Demokratische Republik Kongo   

Dschibuti   

Äquatorialguinea   

Eritrea   

Äthiopien   

Gabun   

Gambia   

Ghana   

Guinea   

Guinea-Bissau   

Kenia   

Lesotho   

Liberia   

Madagaskar   

Malawi   

Mali   

Mauretanien   

Mauritius   

Mosambik   

Namibia   

Niger  

Nigeria Nigeria  

Südafrika Südafrika   

Ruanda   

St. Helena, Ascension und Tristan da 
Cunha   

São Tomé und Príncipe   

Senegal   

Seychellen   

Sierra Leone   

Somalia   

Sudan 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6   

Südsudan   

Swasiland   

Tansania   

Togo   

Uganda   

Sambia   

Simbabwe  

AMERIKA AMERIKA  

LÄNDER NORDAMERIKAS LÄNDER NORDAMERIKAS 

Kanada Kanada Kanada   

Grönland 

Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika Vereinigte Staaten von Amerika  

LÄNDER ZENTRALAMERIKAS LÄNDER ZENTRALAMERIKAS   

Anguilla   

Antigua und Barbuda   

Aruba   

Bahamas   

Barbados   

Belize   

Bermuda   

Bonaire, St. Eustatius und Saba   

Britische Jungferninseln   

Kaimaninseln   

Costa Rica   

Kuba   

Curação   

Dominica   

Dominikanische Republik   

El Salvador   

Grenada   

Guatemala   

Haiti   

Honduras   

Jamaika  

Mexiko Mexiko   

Montserrat   

Nicaragua   

Panama   

St. Kitts und Nevis   

St. Lucia 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6   

St. Martin   

St. Vincent und die Grenadinen   

Trinidad und Tobago   

Turks- und Caicosinseln   

Amerikanische Jungferninseln  

LÄNDER SÜDAMERIKAS LÄNDER SÜDAMERIKAS  

Argentinien Argentinien   

Bolivien 

Brasilien Brasilien Brasilien  

Chile Chile   

Kolumbien   

Ecuador   

Falklandinseln   

Guyana   

Paraguay   

Peru   

Suriname  

Uruguay Uruguay  

Venezuela Venezuela  

ASIEN ASIEN  

LÄNDER DES NAHEN UND 
MITTLEREN OSTENS 

LÄNDER DES NAHEN UND 
MITTLEREN OSTENS  

ARABISCHE GOLFSTAATEN ARABISCHE GOLFSTAATEN   

Bahrain   

Irak   

Kuwait   

Oman   

Katar   

Saudi-Arabien   

Vereinigte Arabische Emirate   

Jemen  

ÜBRIGE LÄNDER DES NAHEN UND 
MITTLEREN OSTENS 

ÜBRIGE LÄNDER DES NAHEN UND 
MITTLEREN OSTENS   

Armenien   

Aserbaidschan   

Georgien   

Israel   

Jordanien 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6   

Libanon   

Palästinensisches Gebiet   

Syrien  

ÜBRIGE LÄNDER ASIENS ÜBRIGE LÄNDER ASIENS   

Afghanistan   

Bangladesch   

Bhutan   

Brunei Darussalam   

Birma/Myanmar   

Kambodscha 

China China China 

Hongkong Hongkong Hongkong 

Indien Indien Indien  

Indonesien Indonesien   

Iran 

Japan Japan Japan   

Kasachstan   

Kirgisistan   

Laos   

Macau  

Malaysia Malaysia   

Malediven   

Mongolei   

Nepal   

Nordkorea   

Pakistan  

Philippinen Philippinen  

Singapur Singapur  

Südkorea Südkorea   

Sri Lanka  

Taiwan Taiwan   

Tadschikistan  

Thailand Thailand   

Timor-Leste   

Turkmenistan   

Usbekistan   

Vietnam 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6  

OZEANIEN UND POLARGEBIETE OZEANIEN UND POLARGEBIETE   

Amerikanisch-Samoa   

Guam   

Kleinere Amerikanische Überseeinseln  

Australien Australien   

Kokosinseln   

Weihnachtsinsel   

Heard und die McDonaldinseln   

Norfolkinsel   

Fidschi   

Französisch-Polynesien   

Kiribati   

Marshallinseln   

Mikronesien   

Nauru   

Neukaledonien  

Neuseeland Neuseeland   

Cookinseln   

Niue   

Tokelau   

Nördliche Marianen   

Palau   

Papua-Neuguinea   

Pitcairn   

Antarktis   

Bouvetinsel   

Südgeorgien und Südliche 
Sandwichinseln   

Französische Süd- und Antarktisgebiete   

Salomonen   

Tonga   

Tuvalu   

Vanuatu   

Samoa   

Wallis und Futuna 
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GEO 4 GEO 5 GEO 6 

INTRA-EU INTRA-EU INTRA-EU 

EXTRA-EU EXTRA-EU EXTRA-EU 

Intra-Eurogebiet Intra-Eurogebiet Intra-Eurogebiet 

Extra-Eurogebiet Extra-Eurogebiet Extra-Eurogebiet 

EU-Institutionen (außer EZB) EU-Institutionen (außer EZB) EU-Institutionen (außer EZB) 

Europäische Investitionsbank Europäische Investitionsbank Europäische Investitionsbank  

Europäische Zentralbank (EZB) Europäische Zentralbank (EZB)  

INTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT INTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT  

EXTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT EXTRA-EU NICHT AUFGEGLIEDERT 

Offshore-Finanzzentren Offshore-Finanzzentren Offshore-Finanzzentren 

Internationale Organisationen (außer 
EU-Institutionen) 

Internationale Organisationen (außer 
EU-Institutionen) 

Internationale Organisationen (außer 
EU-Institutionen) 

Internationaler Währungsfonds (IWF) Internationaler Währungsfonds (IWF) Internationaler Währungsfonds (IWF) 

(1)  Nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörende EU-Mitgliedstaaten: einzeln nach Ländern aufgegliedert.“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/506 DER KOMMISSION 

vom 26. März 2019 

zur Genehmigung des Inverkehrbringens von D-Ribose als neuartiges Lebensmittel gemäß der 
Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Änderung der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über 
neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(EG) Nr. 1852/2001 der Kommission (1), insbesondere auf Artikel 12, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 dürfen in der Union nur zugelassene und in die Unionsliste 
aufgenommene neuartige Lebensmittel in Verkehr gebracht werden. 

(2)  Gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2015/2283 wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der 
Kommission (2) erlassen, mit der eine Unionsliste der zugelassenen neuartigen Lebensmittel erstellt wurde. 

(3)  Gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 2015/2283 entscheidet die Kommission über die Zulassung und das 
Inverkehrbringen eines neuartigen Lebensmittels in der Union sowie über die Aktualisierung der Unionsliste. 

(4)  Am 17. März 2008 beantragte die Firma Bioenergy Life Science, Inc. (im Folgenden der „Antragsteller“) bei der 
zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs die Genehmigung des Inverkehrbringens von D-Ribose in der 
Union als neuartige Lebensmittelzutat im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe d der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates (3). Der Antrag betrifft die Verwendung des neuartigen 
Lebensmittels in verschiedenen Lebensmitteln, darunter Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und 
Tagesrationen für eine gewichtskontrollierende Ernährung, sowie in Nahrungsergänzungsmitteln, die für 
Erwachsene und Jugendliche über 14 Jahren bestimmt sind. 

(5)  Die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs forderte zusätzliche Informationen an, um Unsicherheiten, 
die sich aus einer Studie zur Reproduktionstoxizität ergeben haben, beseitigen zu können. Im November 2013 
reichte der Antragsteller bei der zuständigen Behörde des Vereinigten Königreichs überarbeitete Unterlagen ein. 

(6) Gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2283 werden Anträge auf Genehmigung des Inverkehr­
bringens eines neuartigen Lebensmittels in der Union, die im Einklang mit Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 bei einem Mitgliedstaat gestellt wurden und über die bis zum 1. Januar 2018 noch keine endgültige 
Entscheidung getroffen worden ist, als Anträge gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 behandelt. 

(7)  Der Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens von D-Ribose als neuartiges Lebensmittel in der Union 
wurde im Einklang mit Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 bei einem Mitgliedstaat gestellt, genügt aber 
gleichzeitig den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/2283. 

(8)  Am 23. Februar 2016 legte die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs ihren Bericht über die 
Erstprüfung vor. Darin kam sie zu dem Schluss, dass D-Ribose die Kriterien des Artikels 3 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 258/97 für neuartige Lebensmittelzutaten erfüllt. 

(9)  Am 17. Mai 2016 leitete die Kommission den Bericht über die Erstprüfung an die übrigen Mitgliedstaaten weiter. 
Innerhalb der in Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 festgelegten Frist von 
60 Tagen wurden von anderen Mitgliedstaaten begründete Einwände erhoben; diese betrafen vor allem das Fehlen 
von Daten zur Menge an freier D-Ribose, die im Rahmen der normalen Ernährung verzehrt werden kann, das 
Fehlen von Langzeitstudien zu den Auswirkungen hoher Dosen an D-Ribose und den geringen Expositions­
spielraum („margin of exposure“) bei Kleinkindern. 
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(10)  In Anbetracht der Einwände der anderen Mitgliedstaaten konsultierte die Kommission am 19. Mai 2017 die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) und ersuchte sie, eine ergänzende 
Prüfung für D-Ribose als neuartige Lebensmittelzutat im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 258/97 
vorzunehmen. 

(11)  Ein späterer, am 2. März 2018 bei der Kommission eingereichter Antrag des Antragstellers betrifft den Schutz 
geschützter Daten für eine Reihe von zur Stützung des Antrags vorgelegten Studien; im Einzelnen handelt es sich 
dabei um die Studie zur oralen Embryotoxizität/Teratogenität von D-Ribose bei Ratten (4) und die 13-wöchige 
Studie zur subchronischen oralen Toxizität von D-Ribose bei Ratten (5). 

(12)  Am 18. April 2018 nahm die Behörde das wissenschaftliche Gutachten „Scientific opinion on the safety of D- 
ribose as a novel food“ an. (6) Dieses entspricht den Anforderungen des Artikels 11 der Verordnung (EU) 
2015/2283. 

(13)  In ihrem Gutachten konnte die Behörde die Sicherheit der vom Antragsteller beantragten Verwendungen und 
Verwendungsmengen von D-Ribose nicht bestätigen, da die Aufnahme über dem als sicher geltenden Wert von 
36 mg/kg Körpergewicht pro Tag liegen würde. Die Behörde stellte fest, dass die Daten aus der Studie zur oralen 
Embryotoxizität/Teratogenität von D-Ribose bei Ratten und aus der 13-wöchigen Studie zur subchronischen 
oralen Toxizität von D-Ribose bei Ratten als Grundlage für die Bewertung der Sicherheit von D-Ribose 
herangezogen wurden. Die Behörde erklärte daher, dass die Schlussfolgerungen zur Sicherheit von D-Ribose ohne 
die Daten aus der Studie zur oralen Embryotoxizität/Teratogenität von D-Ribose bei Ratten und aus der 13- 
wöchigen Studie zur subchronischen oralen Toxizität von D-Ribose bei Ratten nicht hätten gezogen werden 
können. 

(14)  Angesichts des Gutachtens der Behörde änderte der Antragsteller am 22. August 2018 seinen Antrag 
dahingehend, dass einige im ursprünglichen Antrag enthaltene Lebensmittelkategorien gestrichen und die 
Verwendungshöchstmengen für die verbleibenden beantragten Verwendungen von D-Ribose reduziert wurden, 
um die Sicherheitsbedenken zu zerstreuen. Am 4. September 2018 ersuchte die Europäische Kommission die 
Behörde um eine ergänzende Sicherheitsbewertung für D-Ribose unter Berücksichtigung der nunmehr vom 
Antragsteller beantragten Verwendungen und Verwendungsmengen. In ihrem überarbeiteten Gutachten zur 
Sicherheit von D-Ribose (7) vom 24. Oktober 2018 gelangte die Behörde zu dem Schluss, dass D-Ribose unter 
den nunmehr beantragten Verwendungsbedingungen für die Allgemeinbevölkerung sicher ist. Dieses Gutachten 
entspricht den Anforderungen des Artikels 11 der Verordnung (EU) 2015/2283. 

(15)  Das Gutachten bietet ausreichende Anhaltspunkte dafür, dass D-Ribose — bei den beantragten Verwendungen 
und in den beantragten Verwendungsmengen — als Zutat in Getreideriegeln, feinen Backwaren, Schokoladener­
zeugnissen, Getränken auf Milchbasis, Getränken zur Deckung des Energiebedarfs bei intensiver Muskelan­
strengung, vor allem für Sportler, in isotonischen Getränken und Energydrinks, in Mahlzeitersatz für eine ge­
wichtskontrollierende Ernährung (wie Getränken und Riegeln), in Riegeln zur Deckung des Energiebedarfs bei 
intensiver Muskelanstrengung, vor allem für Sportler, in Süßwaren sowie in Tees und Kräutertees den Kriterien 
des Artikels 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2283 genügt. 

(16)  Auf der Grundlage des Gutachtens der Behörde forderte die Kommission den Antragsteller auf, seine Begründung 
für die Beantragung des Schutzes der Studien sowie für den Antrag auf ausschließlichen Anspruch auf die 
Nutzung dieser Studien gemäß Artikel 26 Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) 2015/2283 weiter 
auszuführen. 

(17)  Der Antragsteller hat auch erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Antragstellung nach nationalem Recht Schutz- und 
Ausschließlichkeitsrechte an den Studien hielt und dass daher Dritte nicht rechtmäßig auf diese Studien zugreifen 
oder diese nutzen konnten. Die Kommission hat alle vom Antragsteller vorgelegten Informationen bewertet und 
ist zu dem Schluss gelangt, dass der Antragsteller die Erfüllung der in Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
2015/2283 festgelegten Anforderungen hinreichend belegt hat. 

(18) Dementsprechend sollten die in den Antragsunterlagen des Antragstellers enthaltene Studie zur oralen Embryoto­
xizität/Teratogenität von D-Ribose bei Ratten und die 13-wöchige Studie zur subchronischen oralen Toxizität von 
D-Ribose bei Ratten, ohne die die Behörde D-Ribose nicht hätte bewerten können, für die Dauer von fünf Jahren 
ab dem Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung von der Behörde nicht zugunsten eines späteren 
Antragstellers verwendet werden, wie dies in Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2283 vorgesehen 
ist. Folglich sollte das mit dieser Verordnung genehmigte Inverkehrbringen von D-Ribose innerhalb der Union für 
die Dauer von fünf Jahren auf den Antragsteller beschränkt werden. 

(19)  Die Beschränkung der Zulassung dieses neuartigen Lebensmittels und der Nutzung der in den Antragsunterlagen 
enthaltenen Studie zur oralen Embryotoxizität/Teratogenität von D-Ribose bei Ratten und der 13-wöchigen Studie 
zur subchronischen oralen Toxizität von D-Ribose bei Ratten ausschließlich zugunsten des Antragstellers hindert 
andere Antragsteller jedoch nicht daran, eine Genehmigung für das Inverkehrbringen derselben neuartigen 
Lebensmittelzutat zu beantragen, sofern der Antrag auf rechtmäßig erlangten Informationen basiert, die die 
Zulassung nach dieser Verordnung stützen. 
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(20)  Die annehmbare Aufnahmemenge in Lebensmitteln, die D-Ribose enthalten, beim Verzehr zusammen mit 
Nahrungsergänzungsmitteln, die D-Ribose enthalten, sollte nicht überschritten werden. Deshalb müssen die 
Verbraucher anhand eines geeigneten Etiketts informiert werden. 

(21)  Der Anhang der Verordnung (EU) 2017/2470 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(22)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

1. D-Ribose gemäß den Angaben im Anhang der vorliegenden Verordnung wird in die Unionsliste der zugelassenen 
neuartigen Lebensmittel in der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 aufgenommen. 

2. Für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung darf nur der 
ursprüngliche Antragsteller: 

Firma: Bioenergy Life Science, Inc. 

Anschrift: 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, Vereinigte Staaten 

das in Absatz 1 genannte neuartige Lebensmittel in der Union in Verkehr bringen, es sei denn, ein späterer Antragsteller 
erhält die Zulassung für dasselbe neuartige Lebensmittel ohne Nutzung der nach Artikel 2 dieser Verordnung 
geschützten Daten oder mit Zustimmung von Bioenergy Life Science, Inc. 

3. Der Eintrag in die Unionsliste gemäß Absatz 1 umfasst die im Anhang der vorliegenden Verordnung festgelegten 
Verwendungsbedingungen und Kennzeichnungsvorschriften. 

Artikel 2 

Die in den Antragsunterlagen enthaltenen Studien, auf deren Grundlage das in Artikel 1 genannte neuartige Lebensmittel 
von der Behörde geprüft wurde und die nach Auffassung des Antragstellers die Anforderungen des Artikel 26 Absatz 2 
der Verordnung (EU) 2015/2283 erfüllen, dürfen für die Dauer von fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens der 
vorliegenden Verordnung nicht ohne Zustimmung von Bioenergy Life Science, Inc. zugunsten eines späteren 
Antragstellers verwendet werden. 

Artikel 3 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 4 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 26. März 2019 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 wird wie folgt geändert:  

(1) In Tabelle 1 (Zugelassene neuartige Lebensmittel) wird folgende letzte Spalte angefügt: 

„Datenschutz“   

(2) In Tabelle 1 (Zugelassene neuartige Lebensmittel) wird an der alphabetisch richtigen Stelle folgender Eintrag eingefügt: 

Zugelassenes 
neuartiges 

Lebensmittel 

Bedingungen, unter denen das neuartige Lebensmittel 
verwendet werden darf 

zusätzliche spezifische Kennzeichnungsvor­
schriften 

sonstige Anforde­
rungen Datenschutz 

„D-Ribose Spezifizierte Lebensmittelkategorie Höchstgehalte Die Bezeichnung des neuartigen Lebens­
mittels, die in der Kennzeichnung des je­
weiligen Lebensmittels anzugeben ist, lau­
tet „D-Ribose“. 

Die Kennzeichnung von Lebensmitteln, 
die D-Ribose enthalten, muss mit dem 
Hinweis versehen sein, dass die Lebensmit­
tel nicht verzehrt werden sollten, wenn 
am selben Tag auch Nahrungsergänzungs­
mittel verzehrt werden, die D-Ribose ent­
halten.  

Zugelassen am 16. April 2019. Diese Auf­
nahme erfolgt auf der Grundlage geschütz­
ter wissenschaftlicher Erkenntnisse und wis­
senschaftlicher Daten, die dem Datenschutz 
gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 
2015/2283 unterliegen. 

Antragsteller: Bioenergy Life Science, Inc., 
13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Min­
nesota, 55304, Vereinigte Staaten. Solange 
der Datenschutz gilt, darf das neuartige Le­
bensmittel „D-Ribose“ nur von Bioenergy 
Life Science, Inc. in der Union in Verkehr 
gebracht werden, es sei denn, ein späterer 
Antragsteller erhält die Zulassung für das 
neuartige Lebensmittel ohne Bezugnahme 
auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse 
oder wissenschaftlichen Daten, die dem Da­
tenschutz gemäß Artikel 26 der Verord­
nung (EU) 2015/2283 unterliegen, oder er 
hat die Zustimmung von Bioenergy Life 
Science, Inc. 

Zeitpunkt, zu dem der Datenschutz erlischt: 
16. April 2024.“ 

Getreideriegel 0,20 g/100 g 

Feine Backwaren 0,31 g/100 g 

Schokoladenerzeugnisse 
(ausgenommen Schokoriegel) 

0,17 g/100 g 

Getränke auf Milchbasis 
(ausgenommen Malzgetränke 
und Shakes) 

0,08 g/100 g 

Getränke zur Deckung des 
Energiebedarfs bei intensiver 
Muskelanstrengung, vor allem 
für Sportler, isotonische 
Getränke und Energydrinks 

0,80 g/100 g 

Riegel zur Deckung des 
Energiebedarfs bei intensiver 
Muskelanstrengung, vor allem 
für Sportler 

3,3 g/100 g 

Mahlzeitersatz für eine 
gewichtskontrollierende 
Ernährung (in Getränkeform) 

0,13 g/100 g 

Mahlzeitersatz für eine 
gewichtskontrollierende 
Ernährung (in Riegelform) 

3,30 g/100 g 

Süßwaren 0,20 g/100 g 

Tees und Kräutertees (als 
Pulver zur Zubereitung) 

0,23 g/100 g  
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(3) In Tabelle 2 (Spezifikationen) wird an der alphabetisch richtigen Stelle folgender Eintrag eingefügt: 

Zugelassenes 
neuartiges 

Lebensmittel 
Spezifikation 

„D-Ribose Beschreibung 
D-Ribose ist ein Aldopentose-Monosaccharid, das durch Fermentation mittels eines transketolase-armen Stammes von Bacillus subtilis gewonnen wird. 

Chemische Formel: C5H10O5 

CAS-Nr.: 50-69-1 

Molmasse: 150,13 Da 

Merkmale/Zusammensetzung 
Aussehen: trocken mit pulvriger Struktur, weiß bis leicht gelb 

Spezifische Drehung [α]D
25: – 19,0° bis – 21,0° 

Reinheit der D-Ribose (% Trockenmasse): 

-HPLC/RI (*) -Methode 98,0–102,0 % 

Asche: < 0,2 % 

Trocknungsverlust (Feuchtigkeit): < 0,5 % 

Klarheit der Lösung: ≥ 95 % Lichtdurchlässigkeit 

Schwermetalle 
Blei: ≤ 0,1 mg/kg 

Arsen: ≤ 0,1 mg/kg 

Cadmium: ≤ 0,1 mg/kg 

Quecksilber: ≤ 0,1 mg/kg 

Mikrobiologische Kriterien 
Gesamtkeimzahl: ≤ 100 KBE (**)/g 

Hefen: ≤ 100 KBE/g 

Schimmelpilze: ≤ 100 KBE/g 

Coliforme: ≤ 10 KBE/g 

Salmonella sp.: negativ/25 g  

(*) HPLC/RI: Hochleistungsflüssigchromatografie mit Brechungsindexdetektion  
(**) KBE: koloniebildende Einheit“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/507 DER KOMMISSION 

vom 26. März 2019 

zur 297. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den 

ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter 
spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al- 
Qaida-Organisationen in Verbindung stehen (1), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 7a Absatz 
1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 enthält die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren 
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen mit der Verordnung eingefroren werden. 

(2)  Der Sanktionsausschuss des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat am 22. März 2019 beschlossen, einen 
Eintrag in die Liste der Personen, Gruppen und Organisationen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen 
einzufrieren sind, aufzunehmen. Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 sollte daher entsprechend geändert 
werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 26. März 2019 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 

Leiter des Dienstes für außenpolitische Instrumente  

27.3.2019 L 85/16 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 139 vom 29.5.2002, S. 9. 



ANHANG 

In Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 881/2002 wird unter „Juristische Personen, Gruppen und Organisationen“ 
folgender Eintrag angefügt: 

„Tariq Gidar Group (TGG) (auch: a) Tehrik-e-Taliban-Tariq Gidar Group, b) TTP-Tariq Gidar Group, c) Tehreek-i- 
Taliban Pakistan Geedar Group, d) TTP Geedar Group, e) Tariq Geedar Group, f) Commander Tariq Afridi Group, g) 
Tariq Afridi Group, h) Tariq Gidar Afridi Group, i) The Asian Tigers. Anschrift: (Grenzgebiet Afghanistan/Pakistan). 
Weitere Angabe: Splittergruppe von Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP). Die Gruppe wurde 2007 in Darra Adam Khel, 
Stammesgebiet unter Bundesverwaltung, Pakistan gebildet. Tag der Benennung nach Artikel 7d Absatz 2 Buchstabe i: 
22.3.2019.“  
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (EU) 2019/508 DES EUROPÄISCHEN RATES 

vom 22. März 2019 

zur Ernennung eines Mitglieds des Direktoriums der Europäischen Zentralbank 

DER EUROPÄISCHE RAT — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 283 Absatz 2, 

auf Empfehlung des Rates der Europäischen Union (1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2), 

nach Stellungnahme des Rates der Europäischen Zentralbank (3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Amtszeit von Herrn Peter PRAET als Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank läuft am 
31. Mai 2019 ab. Daher ist es notwendig, ein neues Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank zu 
ernennen. 

(2)  Der Europäische Rat wünscht, Herrn Philip R. LANE zu ernennen, der nach seiner Auffassung sämtliche 
Anforderungen des Artikels 283 Absatz 2 des Vertrags erfüllt — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Herr Philip R. LANE wird zum Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank für eine Amtszeit von acht 
Jahren mit Wirkung ab dem 1. Juni 2019 ernannt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 22. März 2019. 

Im Namen des Europäischen Rates 

Der Präsident 
D. TUSK  

27.3.2019 L 85/18 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. C 60 vom 15.2.2019, S. 1. 
(2) Stellungnahme vom 14 März 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(3) Stellungnahme vom 6 März 2019 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 



BESCHLUSS (EU) 2019/509 DER EUROPÄISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUF­
SICHTSBEHÖRDE 

vom 22. März 2019 

über die Verlängerung des vorübergehenden Verbots der Vermarktung, des Vertriebs und des 
Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger 

DER RAT DER AUFSEHER DER EUROPÄISCHEN WERTPAPIER- UND MARKTAUFSICHTSBEHÖRDE — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 
zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (1), 
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 5, Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 44 Absatz 1, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (2), insbesondere auf Artikel 40, 

gestützt auf die Delegierte Verordnung (EU) 2017/567 der Kommission vom 18. Mai 2016 zur Ergänzung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Begriffsbestimmungen, 
Transparenz, Portfoliokomprimierung und Aufsichtsmaßnahmen zur Produktintervention und zu den Positionen (3), 
insbesondere auf Artikel 19, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit Beschluss (EU) 2018/795 (4) verbot die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) die 
Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf binärer Optionen an Kleinanleger mit Wirkung vom 2. Juli 2018 für 
einen Zeitraum von drei Monaten. 

(2)  Gemäß Artikel 40 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 muss die ESMA in geeigneten Zeitabständen, 
mindestens aber alle drei Monate eine vorübergehende Produktinterventionsmaßnahme überprüfen. 

(3)  Mit Beschluss (EU) 2018/1466 (5) verlängerte und änderte die ESMA das vorübergehende Verbot der 
Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger mit Wirkung vom 2. Oktober 
2018. Mit Beschluss (EU) 2018/2064 (6) verlängerte die ESMA erneut das vorübergehende Verbot der 
Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger zu denselben Bedingungen wie in 
Beschluss (EU) 2018/1466 mit Wirkung vom 2. Januar 2019 für einen Zeitraum von drei Monaten. 

(4)  Die durch die ESMA vorgenommene weitere Überprüfung des Verbots binärer Optionen stützte sich unter 
anderem auf eine Umfrage unter nationalen zuständigen Behörden (7) über die praktische Anwendung und 
Auswirkung der Produktinterventionsmaßnahme sowie zusätzliche Informationen der nationalen zuständigen 
Behörden und Interessenträger. 

(5) Die nationalen zuständigen Behörden fanden nur begrenzt Beispiele für die Nichteinhaltung der Produktinterven­
tionsmaßnahmen der ESMA. Außerdem wurden Firmen, die binäre Optionen vermarkten, vertreiben oder 
verkaufen, seit Ankündigung der vereinbarten Maßnahmen am 27. März 2018 keine neuen Zulassungen erteilt. 
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Verbot der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger in der Union in Übereinstimmung mit 
Artikel 40 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 136 vom 1.6.2018, S. 31). 

(5) Beschluss (EU) 2018/1466 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vom 21. September 2018 zur Verlängerung und 
Änderung des vorübergehenden Verbots der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger gemäß 
Beschluss (EU) 2018/795 (ABl. L 245 vom 1.10.2018, S. 17). 

(6) Beschluss (EU) 2018/2064 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde vom 14. Dezember 2018 zur Verlängerung des 
vorübergehenden Verbots der Vermarktung, des Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger (ABl. L 329 vom 
27.12.2018, S. 27). 

(7) 20 nationale zuständige Behörden haben geantwortet: Finanzmarktaufsicht (AT — FMA), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs­
aufsicht (DE — BaFin), Finanstilsynet (DK — Finanstilsynet), Hellenic Capital Markets Commission (EL — HCMC), Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (ES — CNMV), Finantsinspektsioon (EE — FSA), Finnish Financial Supervisory Authority (FI — FSA), Autorité 
des Marchés Financiers (FR — AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU — MNB), Central Bank of Ireland (IE — CBI), Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (LU — CSSF), Finanšu un kapitāla tirgus komisija (LV — FKTK), Malta Financial Services Authority 
(MT — MFSA), Autoriteit Financiële Markten (NL — AFM), Komisja Nadzoru Finansowego (PL — KNF), Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários (PT — CMVM), Finansinspektionen (SE — Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI — ATVP), 
National Bank Slovakia (NBS — SK), Financial Conduct Authority (UK — FCA). 



(6)  Die ESMA ist sich der Tatsache bewusst, dass sich Firmen aus Drittländern aktiv an Kunden aus der Europäischen 
Union wenden. Ohne Zulassung oder Registrierung in der Union dürfen diese Firmen jedoch in der Union 
ansässigen oder niedergelassenen Kunden lediglich auf deren eigene Initiative Dienstleistungen anbieten. Ebenso 
ist sich die ESMA darüber im Klaren, dass Firmen damit beginnen, andere spekulative Anlageprodukte 
anzubieten. Daher wird die ESMA das Angebot dieser anderen Produkte weiterhin überwachen, um festzustellen, 
ob andere Unionsmaßnahmen angemessen sind. 

(7)  Seit dem Erlass des Beschlusses (EU) 2018/795 erhielt die ESMA keinerlei Erkenntnisse, die ihrer allgemeinen 
Feststellung widersprechen würden, dass erhebliche Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes bestehen, wie im 
Beschluss (EU) 2018/795, Beschluss (EU) 2018/1466 bzw. Beschluss (EU) 2018/2064 dargelegt. Aus diesem 
Grund ist die ESMA zu dem Schluss gekommen, dass die in den Beschlüssen festgestellten erheblichen Bedenken 
hinsichtlich des Anlegerschutzes fortbestehen würden, wenn das vorübergehende Verbot der Vermarktung, des 
Vertriebs und des Verkaufs binärer Optionen an Kleinanleger nicht verlängert würde. 

(8)  Zudem haben sich die geltenden regulatorischen Anforderungen nach dem Unionsrecht nicht geändert und 
wenden die von der ESMA festgestellte Bedrohung nicht ab. Außerdem haben die nationalen zuständigen 
Behörden keine Maßnahmen ergriffen, um die Bedrohung abzuwenden, oder die ergriffenen Maßnahmen sind 
diesbezüglich unzureichend. Insbesondere hat seit Erlass des Beschlusses (EU) 2018/795 keine nationale 
zuständige Behörde eine eigene nationale Produktinterventionsmaßnahme im Sinne von Artikel 42 der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ergriffen (8). 

(9)  Die Verlängerung des Verbots hat weder eine nachteilige Auswirkung auf die Effizienz der Finanzmärkte oder auf 
Anleger, die außer Verhältnis zu den Vorteilen der Maßnahme steht, noch birgt sie aus den gleichen in den 
Beschlüssen genannten Gründen das Risiko einer Aufsichtsarbitrage. 

(10)  Wird das vorübergehende Verbot nicht verlängert, so hält es die ESMA weiterhin für wahrscheinlich, dass 
Kleinanlegern wieder binäre Optionen angeboten werden und dass wieder die gleichen oder ähnliche Produkte auf 
den Markt gelangen wie diejenigen, die die in den Beschlüssen genannte negative Auswirkung auf Verbraucher 
hatten. 

(11)  In Anbetracht dieser sowie der in den Beschlüssen genannten Gründe hat die ESMA beschlossen, das Verbot zu 
den gleichen Anwendungsmodalitäten wie in Beschluss (EU) 2018/1466 und Beschluss (EU) 2018/2064 dargelegt 
um weitere drei Monate zu verlängern, um den erheblichen Bedenken hinsichtlich des Anlegerschutzes zu 
begegnen. 

(12)  Da sich die vorgeschlagenen Maßnahmen in einem begrenzten Umfang auf Agrarrohstoffderivate beziehen 
können, hat die ESMA die öffentlichen Stellen angehört, die für die Aufsicht, Verwaltung und Regulierung 
physischer Agrarmärkte im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (9) zuständig sind. Keine 
dieser Stellen hat gegen die vorgeschlagene Verlängerung der Maßnahmen Einwände erhoben. 

(13)  Die ESMA hat den vorgeschlagenen Verlängerungsbeschluss den nationalen zuständigen Behörden mitgeteilt. — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN 

Artikel 1 

Vorübergehendes Verbot von binären Optionen für Kleinanleger 

(1) Die Vermarktung, der Vertrieb und der Verkauf von binären Optionen an Kleinanleger ist verboten. 

(2) Eine binäre Option im Sinne von Absatz 1 ist ein Derivat, das die folgenden Bedingungen erfüllt, unabhängig 
davon, ob es an einem Handelsplatz gehandelt wird oder nicht: 

a)  Es muss in bar ausgeglichen werden oder es kann auch abgesehen von einem Ausfall oder einem anderen 
Kündigungsereignis nach Wahl einer der Parteien in bar ausgeglichen werden; 

b)  Es sieht die Auszahlung nur bei seiner Glattstellung bzw. bei seinem Ablauf vor; 
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(8) Am 4. Juni 2018 ergriff eine zuständige Behörde eines EWR-/EFTA-Staats, NO — Finanstilsynet, nationale Produktinterventions­
maßnahmen mit den gleichen Anwendungsmodalitäten und dem gleichen Geltungsbeginn wie die Maßnahmen der ESMA. Außerdem 
erklärte die isländische Finanzdienstleistungsaufsicht am 5. Juli 2018, dass sie gemäß ihren nationalen Rechtsvorschriften (Artikel 5 des 
Gesetzes Nr. 108/2007 über Wertpapiergeschäfte) die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf binärer Optionen als 
ordnungsgemäßen und soliden geschäftlichen Verfahren und Praktiken im Wertpapierhandel zuwiderlaufend betrachtet. Darüber hinaus 
traten in Rumänien am 6. Juli 2018 nationale Rechtsvorschriften mit den gleichen Anwendungsmodalitäten wie die Maßnahmen der 
ESMA in Kraft. 

(9) Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 
Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 
16.11.2007, S. 1). 



c)  Seine Zahlung ist begrenzt auf: 

i)  einen vorher festgelegten Betrag oder Null, wenn der Basiswert des Derivats eine oder mehrere vorher festgelegte 
Bedingungen erfüllt, und 

ii)  einen vorher festgelegten Betrag oder Null, wenn der Basiswert des Derivats eine oder mehrere vorher festgelegte 
Bedingungen nicht erfüllt. 

(3) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für: 

a)  eine binäre Option, bei der der niedrigere der beiden vorher festgelegten Beträge mindestens der von einem 
Kleinanleger für die binäre Option geleisteten Gesamtzahlung, einschließlich Provisionen, Transaktionsgebühren und 
sonstiger verbundener Kosten, entspricht; 

b)  eine binäre Option, die folgende Bedingungen erfüllt: 

i)  die Laufzeit von der Ausgabe bis zur Fälligkeit beträgt mindestens 90 Kalendertage; 

ii)  ein gemäß Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (10) erstellter und gebilligter 
Prospekt ist der Öffentlichkeit zugänglich, und 

iii)  die binäre Option setzt den Anbieter während der Laufzeit der binären Option keinem Marktrisiko aus, und der 
Anbieter oder ein Unternehmen seiner Gruppe erzielt mit der binären Option außer den zuvor offengelegten 
Provisionen, Transaktionsgebühren oder sonstigen verbundenen Gebühren keinen Gewinn oder Verlust. 

Artikel 2 

Verbot der Teilnahme an Umgehungstätigkeiten 

Es ist untersagt, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, deren Ziel bzw. Wirkung darin besteht, die 
Anforderungen von Artikel 1 zu umgehen, unter anderem auch durch Handeln anstelle des Anbieters binärer Optionen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten und Geltungsbereich 

(1) Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft 

(2) Dieser Beschluss gilt ab dem 2. April 2019 für einen Zeitraum von drei Monaten. 

Geschehen zu Paris 22. März 2019. 

Für den Rat der Aufseher 
Steven MAIJOOR 

Vorsitzender  
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(10) Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 
2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 



BESCHLUSS (EU) 2019/510 DES RATES 

vom 25. März 2019 

zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union im Rahmen des Übereinkommens über die 
künftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik im 
Zusammenhang mit dem Antrag des Vereinigten Königreichs auf Beitritt zu dem Übereinkommen 

zu vertretenden Standpunkts 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 43 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Das Übereinkommen über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im 
Nordostatlantik (1) (im Folgenden „NEAFC-Übereinkommen“) wurde mit dem Beschluss 81/608/EWG des 
Rates (2) genehmigt und ist am 17. März 1982 in Kraft getreten. 

(2)  Am 29. März 2017 hat das Vereinigte Königreich gemäß Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) seine Absicht mitgeteilt, aus der Union auszutreten. Ab dem Tag des Inkrafttretens eines Austritts­
abkommens oder andernfalls zwei Jahre nach dieser Mitteilung, nämlich ab dem 30. März 2019, finden die 
Verträge keine Anwendung mehr auf das Vereinigte Königreich, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im 
Einvernehmen mit dem Vereinigten Königreich einstimmig, diese Frist zu verlängern. 

(3)  Bis zu seinem Austritt aus der Union bleibt das Vereinigte Königreich ein Mitgliedstaat mit allen Rechten und 
Pflichten gemäß den Verträgen, einschließlich der Einhaltung des Grundsatzes der loyalen Zusammenarbeit. 

(4)  In den Leitlinien im Anschluss an die Mitteilung des Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 50 EUV vom 
29. April 2017 erkennt der Europäische Rat an, dass im internationalen Kontext den besonderen Gegebenheiten 
des Vereinigten Königreichs als austretendem Mitgliedstaat Rechnung zu tragen ist, sofern das Vereinigte 
Königreich weiterhin seinen Pflichten nachkommt und sich gegenüber den Interessen der Union auch weiterhin 
loyal verhält, solange es noch Mitgliedstaat ist. 

(5)  Das Austrittsabkommen enthält Vorkehrungen, die die Anwendung von Bestimmungen des Unionsrechts auf das 
Vereinigte Königreich und in dessen Hoheitsgebiet auch über den Tag hinaus erlauben, ab dem die Verträge für 
das Vereinigte Königreich nicht mehr anwendbar sind (im Folgenden „Übergangszeitraum“). Sofern dieses 
Abkommen in Kraft tritt, gilt das Unionsrecht einschließlich der internationalen Übereinkünfte, deren 
Vertragspartei die Union ist, während des Übergangszeitraums im Einklang mit diesem Abkommen für das 
Vereinigte Königreich und im Vereinigten Königreich und tritt am Ende dieses Zeitraums außer Kraft. 

(6)  Das NEAFC-Übereinkommen gilt gegenwärtig für das Vereinigte Königreich, weil die Union Vertragspartei des 
Übereinkommens ist, während der Beitritt von Mitgliedstaaten der Union gemäß Artikel 20 Absatz 4 des NEAFC- 
Übereinkommens ausgeschlossen ist. 

(7)  Gemäß Artikel 20 Absatz 4 des NEAFC-Übereinkommens kann jeder Staat dem NEAFC-Übereinkommen 
beitreten, sofern drei Viertel der Vertragsparteien des NEAFC-Übereinkommens dem Beitrittsantrag des 
betreffenden Staates binnen 90 Tagen nach Notifikation des Antragseingangs durch den Verwahrer zustimmen. 

(8)  Am 8. Januar 2019 hat das Vereinigte Königreich für den Fall, dass an dem Tag, ab dem das Unionsrecht nicht 
mehr für das Vereinigte Königreich gilt, kein Austrittsabkommen gilt, einen Antrag auf Beitritt zum NEAFC- 
Übereinkommen als Vertragspartei gestellt. 

(9)  Gemäß den Artikeln 56, 63 und 116 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (SRÜ) (3) hat das 
Vereinigte Königreich legitime fischereiliche Interessen im Übereinkommensbereich des NEAFC-Übereinkommens 
(Hohe See) sowie als Küstenstaat, soweit die Gewässer der ausschließlichen Wirtschaftszone des Vereinigten 
Königreichs Teil des Übereinkommensbereichs des NEAFC-Übereinkommens sind. 
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(1) ABl. L 227 vom 12.8.1981, S. 22. 
(2) Beschluss 81/608/EWG des Rates vom 13. Juli 1981 über den Abschluss des Übereinkommens über die künftige multilaterale 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik (ABl. L 227 vom 12.8.1981, S. 21). 
(3) ABl. L 179 vom 23.6.1998, S. 3. 



(10)  Um eine nicht nachhaltige Fischerei zu verhindern, ist es im Interesse der Union, dass das Vereinigte Königreich 
bei der Bewirtschaftung der Bestände von gemeinsamem Interesse im Einklang mit den Bestimmungen des SRÜ 
und des Übereinkommens zur Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von gebietsübergreifenden 
Fischbeständen und Beständen weit wandernder Fische vom 4. August 1995 (UNFSA) (4) sowie allen übrigen 
internationalen Übereinkommen bzw. anderen Normen des Völkerrechts kooperiert. 

(11) Kommen derselbe Bestand oder Bestände miteinander vergesellschafteter Arten sowohl innerhalb der ausschließ­
lichen Wirtschaftszone als auch in einem seewärts an sie angrenzenden Gebiet vor, so legen Artikel 63 Absatz 2 
des SRÜ sowie Artikel 8 des UNFSA fest, dass sich der Küstenstaat und die Staaten, die diese Bestände in dem 
angrenzenden Gebiet befischen, bemühen, die zur Erhaltung dieser Bestände in dem angrenzenden Gebiet 
erforderlichen Maßnahmen zu vereinbaren. Eine solche Zusammenarbeit kann im Rahmen regionaler Fischereior­
ganisationen oder, sofern keine regionale Fischereiorganisation für den betreffenden Bestand zuständig ist, durch 
Ad-hoc-Vereinbarungen zwischen den Ländern, die ein Interesse an der betreffenden Fischerei haben, geregelt 
werden. 

(12)  Der Beitritt des Vereinigten Königreichs zum NEAFC-Übereinkommen wird das Vereinigte Königreich in die Lage 
versetzen, hinsichtlich der erforderlichen Bewirtschaftungsmaßnahmen unter voller Berücksichtigung der Rechte, 
Interessen und Pflichten anderer Länder und der Union zu kooperieren und dafür zu sorgen, dass die Fischereitä­
tigkeiten in einer Weise durchgeführt werden, die eine nachhaltige Bewirtschaftung des Bestands oder der 
Bestände gewährleistet. 

(13)  Es liegt daher im Interesse der Union, den Antrag des Vereinigten Königreichs auf Beitritt zum NEAFC- 
Übereinkommen zu genehmigen, sofern bei Ablauf der Notifizierungsfrist gemäß Artikel 20 Absatz 4 des 
NEAFC-Übereinkommens ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union ohne Austrittsabkommen 
stattgefunden hat — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union im Rahmen des Übereinkommens über die künftige 
multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik zu vertreten ist, besteht darin, den 
Antrag des Vereinigten Königreichs auf Beitritt zum NEAFC-Übereinkommen zu genehmigen. 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, den Standpunkt der Union dem Verwahrer des NEAFC-Übereinkommens nur 
dann mitzuteilen, wenn bei Ablauf der Notifizierungsfrist gemäß Artikel 20 Absatz 4 des NEAFC-Übereinkommens ein 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union ohne Austrittsabkommen stattgefunden hat. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 25. März 2019. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
G. CIAMBA  
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(4) ABl. L 189 vom 3.7.1998, S. 14. 



BESCHLUSS (EU) 2019/511 DER KOMMISSION 

vom 26. März 2019 

zur Änderung des Anhangs der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und 
dem Staat Vatikanstadt 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Staat Vatikanstadt (1) vom 
17. Dezember 2009, insbesondere auf Artikel 8 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach Artikel 8 Absatz 1 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Staat 
Vatikanstadt (im Folgenden „Währungsvereinbarung“) ist der Staat Vatikanstadt verpflichtet, Rechtsakte und 
Vorschriften der Union in den Bereichen Euro-Banknoten und -Münzen und Verhinderung von Geldwäsche, 
Betrug und Fälschung von Bargeld und bargeldlosen Zahlungsmitteln, Medaillen und Marken sowie statistische Be­
richtspflichten umzusetzen. Die betreffenden Rechtsakte und Vorschriften sind im Anhang der Währungsver­
einbarung aufgelistet. 

(2)  Der Anhang der Währungsvereinbarung muss von der Kommission alljährlich geändert werden, um neuen 
einschlägigen Rechtsakten und Vorschriften der Union sowie Änderungen an bestehenden Rechtsakten und 
Vorschriften Rechnung zu tragen. 

(3)  Einige Rechtsakte und Vorschriften der Union sind nicht mehr relevant und sollten daher aus dem Anhang 
gestrichen werden; darüber hinaus hat die Union zwischenzeitlich neue einschlägige Rechtsakte und Vorschriften 
erlassen und Änderungen an bestehenden Rechtsakten vorgenommen, die allesamt in den Anhang aufgenommen 
werden müssen. 

(4)  Der Anhang der Währungsvereinbarung sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Staat Vatikanstadt wird durch den 
Anhang des vorliegenden Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 26. März 2019 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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(1) ABl. C 28 vom 4.2.2010, S. 13. 



ANHANG 

„ANHANG  

UMZUSETZENDE RECHTSVORSCHRIFTEN UMSETZUNGSFRIST  

Verhinderung der Geldwäsche  

1 Rahmenbeschluss 2001/500/JI des Rates vom 26. Juni 2001 über Geldwäsche sowie 
Ermittlung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Tatwerkzeugen und Er­
trägen aus Straftaten (ABl. L 182 vom 5.7.2001, S. 1)  

2 Verordnung (EG) Nr. 1889/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 2005 über die Überwachung von Barmitteln, die in die Gemeinschaft 
oder aus der Gemeinschaft verbracht werden (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 9)  

3 Richtlinie 2014/42/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 
2014 über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus 
Straftaten in der Europäischen Union (ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 39) 

31. Dezember 2016 (2) 

4 Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1) 

31. Dezember 2017 (3) 

5 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 
2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwä­
sche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73) 

31. Dezember 2017 (3)  

Geändert durch:  

6 Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 
2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung 
des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung 
und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 
19.6.2018, S. 43). 

31. März 2020 (6)  

Ergänzt durch:  

7 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1675 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Er­
gänzung der Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates 
durch Ermittlung von Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel auf­
weisen (ABl. L 254 vom 20.9.2016, S. 1). 

31. Dezember 2017 (5)  

Geändert durch:  

8 Delegierte Verordnung (EU) 2018/105 der Kommission vom 27. Oktober 2017 zur 
Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 im Hinblick auf die Auf­
nahme Äthiopiens in die Liste der Drittländer mit hohem Risiko in der Tabelle unter 
Nummer I des Anhangs (ABl. L 19 vom 24.1.2018, S. 1). 

31. März 2019 (6) 

9 Delegierte Verordnung (EU) 2018/212 der Kommission vom 13. Dezember 2017 
zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675 zur Ergänzung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf die Aufnahme von Sri Lanka, Trinidad und Tobago und Tunesien in die Tabelle 
unter Nummer I des Anhangs (ABl. L 41 vom 14.2.2018, S. 4). 

31. März 2019 (6) 
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Verhinderung von Betrug und Fälschung  

10 Rahmenbeschluss 2001/413/JI des Rates vom 28. Mai 2001 zur Bekämpfung von 
Betrug und Fälschung im Zusammenhang mit unbaren Zahlungsmitteln (ABl. L 149 
vom 2.6.2001, S. 1) 

31. Dezember 2010 

11 Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 des Rates vom 28. Juni 2001 zur Festlegung von 
zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung erforderlichen Maßnahmen (ABl. L 181 
vom 4.7.2001, S. 6) 

31. Dezember 2010  

Geändert durch:  

12 Verordnung (EG) Nr. 44/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1338/2001 zur Festlegung von zum Schutz des Euro gegen 
Geldfälschung erforderlichen Maßnahmen (ABl. L 17 vom 22.1.2009, S. 1)  

13 Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 des Rates vom 6. Dezember 2004 über Medaillen 
und Münzstücke mit ähnlichen Merkmalen wie Euro-Münzen (ABl. L 373 vom 
21.12.2004, S. 1) 

31. Dezember 2010  

Geändert durch:  

14 Verordnung (EG) Nr. 46/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2182/2004 über Medaillen und Münzstücke mit ähnlichen 
Merkmalen wie Euro-Münzen (ABl. L 17 vom 22.1.2009, S. 5).  

15 Richtlinie 2014/62/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 
2014 zum strafrechtlichen Schutz des Euro und anderer Währungen gegen Geldfäl­
schung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2000/383/JI des Rates (ABl. 
L 151 vom 21.5.2014, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2)  

Vorschriften für Euro-Banknoten und -Münzen  

16 Schlussfolgerungen des Rates vom 10. Mai 1999 über ein Qualitätsmanagementsys­
tem für die Euro-Münzen 

31. Dezember 2010 

17 Mitteilung 2001/C 318/03 der Kommission vom 22. Oktober 2001 zum urheber­
rechtlichen Schutz des Münzbilds der gemeinsamen Seite der Euro-Münzen (KOM 
(2001) 600 endg.) (ABl. C 318 vom 13.11.2001, S. 3) 

31. Dezember 2010 

18 Leitlinie EZB/2003/5 der Europäischen Zentralbank vom 20. März 2003 über die 
Anwendung von Maßnahmen gegen unerlaubte Reproduktionen von Euro-Bankno­
ten sowie über den Umtausch und Einzug von Euro-Banknoten (ABl. L 78 vom 
25.3.2003, S. 20) 

31. Dezember 2010  

Geändert durch:  

19 Leitlinie EZB/2013/11 der Europäischen Zentralbank vom 19. April 2013 zur Ände­
rung der Leitlinie EZB/2003/5 über die Anwendung von Maßnahmen gegen uner­
laubte Reproduktionen von Euro-Banknoten sowie über den Umtausch und Einzug 
von Euro-Banknoten (ABl. L 118 vom 30.4.2013, S. 43). 

31. Dezember 2014 (1) 

20 Beschluss EZB/2010/14 der Europäischen Zentralbank vom 16. September 2010 
über die Prüfung der Echtheit und Umlauffähigkeit und über die Wiederausgabe von 
Euro-Banknoten (ABl. L 267 vom 9.10.2010, S. 1). 

31. Dezember 2012  

Geändert durch:  

21 Beschluss EZB/2012/19 der Europäischen Zentralbank vom 7. September 2012 
(ABl. L 253 vom 20.9.2012, S. 19) 

31. Dezember 2013 (1) 
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22 Verordnung (EU) Nr. 1210/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2010 zur Echtheitsprüfung von Euro-Münzen und zur Behandlung 
von nicht für den Umlauf geeigneten Euro-Münzen (ABl. L 339 vom 22.12.2010, S. 
1) 

31. Dezember 2012 

23 Verordnung (EU) Nr. 651/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 
Juli 2012 über die Ausgabe von Euro-Münzen (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 135) 

31. Dezember 2013 (1) 

24 Beschluss EZB/2013/10 der Europäischen Zentralbank vom 19. April 2013 über die 
Stückelung, Merkmale und Reproduktion sowie den Umtausch und Einzug von 
Euro-Banknoten (ABl. L 118 vom 30.4.2013, S. 37) 

31. Dezember 2014 (1) 

25 Verordnung (EU) Nr. 729/2014 des Rates vom 24. Juni 2014 über die Stückelungen 
und technischen Merkmale der für den Umlauf bestimmten Euro-Münzen (Neufas­
sung) (ABl. L 194 vom 2.7.2014, S. 1) 

31. Dezember 2013 (2)  

Abschnitt des Anhangs der Währungsvereinbarung entsprechend der auf Ersuchen des Heiligen 
Stuhls und des Staates Vatikanstadt getroffenen Ad-hoc-Vereinbarung des Gemischten Ausschusses 
über die Einbeziehung relevanter Bestimmungen für Einrichtungen, die im Rahmen ihrer üblichen 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit Finanztätigkeiten ausüben  

RELEVANTE TEILE DER FOLGENDEN RECHTSINSTRUMENTE UMSETZUNGSFRIST 

26 Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss 
und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 
372 vom 31.12.1986, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

27 Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Septem­
ber 2001 (ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28).  

28 Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 
2003 (ABl. L 178 vom 17.7.2003, S. 16).  

29 Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1).  

30 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 
2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. 
L 176 vom 27.6.2013, S. 338) 

31. Dezember 2017 (2) 

31 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1) und gegebenenfalls der damit verbundenen Stufe 2-Maßnahmen 

31. Dezember 2017 (2)  

Geändert durch:  

32 Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Verschuldungsquote (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 37) 

31. Dezember 2017 (3) 

33 Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf 
Übergangsbestimmungen zur Verringerung der Auswirkungen der Einführung des 
IFRS 9 auf die Eigenmittel und zur Behandlung von bestimmten auf die Landeswäh­
rung eines Mitgliedstaats lautenden Risikopositionen gegenüber dem öffentlichen 
Sektor als Großkredite (ABl. L 345 vom 27.12.2017, S. 27) 

30. Juni 2019 (6) 
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34 Verordnung (EU) 2017/2401 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Dezember 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsan­
forderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (ABl. L 347 vom 28.12.2017, 
S. 1). 

31. März 2020 (6)  

Ergänzt durch:  

35 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforde­
rungen an Institute (ABl. L 74 vom 14.3.2014, S. 8). 

31. Dezember 2017 (3)  

Geändert durch:  

36 Delegierte Verordnung (EU) 2015/923 der Kommission vom 11. März 2015 zur Än­
derung der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 241/2014 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick 
auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforderungen an Institute 
(ABl. L 150 vom 17.6.2015, S. 1) 

31. Dezember 2017 (3) 

37 Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 
vom 17.1.2015, S. 1) 

31. Dezember 2017 (3) 

38 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhe­
bung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 1) und gegebenenfalls der damit verbundenen Stufe 2- 
Maßnahmen 

30. September 2018 (4)  

Geändert durch:  

39 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 
Juni 2016 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanz­
instrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und der Ver­
ordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -ab­
rechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. L 175 vom 
30.6.2016, S. 1). 

30. September 2018 (5)  

Ergänzt durch:  

40 Durchführungsrichtlinie (EU) 2015/2392 der Kommission vom 17. Dezember 2015 
zur Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates hin­
sichtlich der Meldung tatsächlicher oder möglicher Verstöße gegen diese Verordnung 
(ABl. L 332 vom 18.12.2015, S. 126). 

30. September 2018 (4) 

41 Delegierte Verordnung (EU) 2016/522 der Kommission vom 17. Dezember 2015 
zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für bestimmte öffentliche Einrichtungen und 
Zentralbanken von Drittländern, der Indikatoren für Marktmanipulation, der Schwel­
len für die Offenlegung, der für die Benachrichtigung über Verzögerungen zuständi­
gen Behörde, der Erlaubnis zum Handel während „geschlossener“ Zeiträume und der 
meldepflichtigen Arten von Eigengeschäften (ABl. L 88 vom 5.4.2016, S. 1). 

30. September 2018 (4) 

42 Richtlinie 2014/57/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über strafrechtliche Sanktionen bei Marktmanipulation (Marktmissbrauchs­
richtlinie) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 179) 

30. September 2018 (4) 
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Vorschriften für die Erfassung statistischer Daten  

43 Leitlinie EZB/2013/24 der Europäischen Zentralbank vom 25. Juli 2013 über die sta­
tistischen Berichtsanforderungen der Europäischen Zentralbank im Bereich der vier­
teljährlichen Finanzierungsrechnungen (ABl. L 2 vom 7.1.2014, S. 34) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

44 Leitlinie (EU) 2016/66 der Europäischen Zentralbank vom 26. November 2015 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2013/24 über die statistischen Berichtsanforderungen 
der Europäischen Zentralbank im Bereich der vierteljährlichen Finan­
zierungsrechnungen (EZB/2015/40) (ABl. L 14 vom 21.1.2016, S. 36). 

31. März 2017 (4) 

45 Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 
2013 über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (EZB/2013/33) (ABl. 
L 297 vom 7.11.2013, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

46 Verordnung (EU) Nr. 1375/2014 der Europäischen Zentralbank vom 10. Dezember 
2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 über die Bilanz des Sektors 
der monetären Finanzinstitute (EZB/2013/33) (EZB/2014/51) (ABl. L 366 vom 
20.12.2014, S. 77).  

47 Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 
2013 über die Statistik über die von monetären Finanzinstituten angewandten Zins­
sätze (EZB/2013/34) (ABl. L 297 vom 7.11.2013, S. 51) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

48 Verordnung (EU) Nr. 756/2014 der Europäischen Zentralbank vom 8. Juli 2014 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1072/2013 (EZB/2013/34) über die Statistik 
über die von monetären Finanzinstituten angewandten Zinssätze (EZB/2014/30) 
(ABl. L 205 vom 12.7.2014, S. 14).  

49 Leitlinie EZB/2014/15 der Europäischen Zentralbank vom 4. April 2014 über die 
monetären und die Finanzstatistiken (ABl. L 340 vom 26.11.2014, S. 1) 

31. Dezember 2016 (2)  

Geändert durch:  

50 Leitlinie (EU) 2015/571 der Europäischen Zentralbank vom 6. November 2014 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzstatistiken 
(EZB/2014/43) (ABl. L 93 vom 9.4.2015, S. 82).  

51 Leitlinie (EU) 2016/450 der Europäischen Zentralbank vom 4. Dezember 2015 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzstatistiken 
(EZB/2015/44) (ABl. L 86 vom 1.4.2016, S. 42). 

31. März 2017 (4) 

52 Leitlinie (EU) 2017/148 der Europäischen Zentralbank vom 16. Dezember 2016 zur 
Änderung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzstatistiken 
(EZB/2016/45) (ABl. L 26 vom 31.1.2017, S. 1). 

1. November 2017 (5) 
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53 Leitlinie (EU) 2018/877 der Europäischen Zentralbank vom 1. Juni 2018 zur Ände­
rung der Leitlinie EZB/2014/15 über die monetären und die Finanzstatistiken 
(EZB/2018/17) (ABl. L 154 vom 18.6.2018, S. 22). 

1. Oktober 2019 (6)  

(1) Diese Frist wurde vom Gemeinsamen Ausschuss für das Jahr 2013 festgelegt.  
(2) Diese Frist wurde vom Gemeinsamen Ausschuss für das Jahr 2014 festgelegt.  
(3) Diese Frist wurde vom Gemeinsamen Ausschuss für das Jahr 2015 festgelegt.  
(4) Diese Frist wurde vom Gemeinsamen Ausschuss für das Jahr 2016 festgelegt.  
(5) Diese Frist wurde vom Gemeinsamen Ausschuss für das Jahr 2017 festgelegt.  
(6) Diese Frist wurde vom Gemeinsamen Ausschuss für das Jahr 2018 festgelegt.“    
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BESCHLUSS (EU) 2019/512 DER KOMMISSION 

vom 26. März 2019 

zur Änderung des Anhangs A der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und 
dem Fürstentum Monaco 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Währungsvereinbarung vom 29. November 2011 zwischen der Europäischen Union und dem 
Fürstentum Monaco (1), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Artikel 11 Absatz 2 der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Monaco 
(im Folgenden „die Währungsvereinbarung“) verpflichtet das Fürstentum Monaco, die von Frankreich für die 
Umsetzung von EU-Rechtsakten über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Kreditinstituten und die Vorbeugung 
gegen Systemrisiken in den Zahlungssystemen und den Wertpapierliefer- und Abrechnungssystemen in Anhang A 
erlassenen Rechtsvorschriften anzuwenden. 

(2) Die Aktualisierung des Anhangs A erfolgt in Übereinstimmung mit Artikel 11 Absatz 3 der Währungsver­
einbarung, wonach Anhang A bei jeder Änderung der betreffenden Rechtsvorschriften und bei Erlass neuer 
Rechtsvorschriften durch die Europäische Union von der Kommission anzupassen ist. 

(3) Die Europäische Union hat neue Rechtsvorschriften erlassen und in Anhang A bereits enthaltene Rechtsvor­
schriften geändert. 

(4)  Anhang A der Währungsvereinbarung sollte deshalb entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang A der Währungsvereinbarung zwischen der Europäischen Union und dem Fürstentum Monaco wird durch den 
Anhang des vorliegenden Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 26. März 2019 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

„ANHANG A  

Banken- und Finanzmarktrecht 

1 In Bezug auf die für Kreditinstitute geltenden Bestimmungen: 

Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Ab­
schluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 31.12.1986, S. 1).  

Geändert durch: 

2 Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Änderung der 
Richtlinien 78/660/EWG, 83/349/EWG und 86/635/EWG des Rates im Hinblick auf die im Jahresabschluss bzw. 
im konsolidierten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen und von Banken und anderen Finanz­
instituten zulässigen Wertansätze (ABl. L 283 vom 27.10.2001, S. 28). 

3 Richtlinie 2003/51/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2003 zur Änderung der Richtli­
nien 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidier­
ten Abschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, von Banken und anderen Finanzinstituten sowie 
von Versicherungsunternehmen (ABl. L 178 vom 17.7.2003, S. 16). 

4 Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 zur Änderung der Richtli­
nien des Rates 78/660/EWG über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, 
83/349/EWG über den konsolidierten Abschluss, 86/635/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten 
Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konso­
lidierten Abschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. L 224 vom 16.8.2006, S. 1). 

5 Richtlinie 89/117/EWG des Rates vom 13. Februar 1989 über die Pflichten der in einem Mitgliedstaat eingerich­
teten Zweigniederlassungen von Kreditinstituten und Finanzinstituten mit Sitz außerhalb dieses Mitgliedstaats zur 
Offenlegung von Jahresabschlussunterlagen (ABl. L 44 vom 16.2.1989, S. 40). 

6 Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über die Wirksamkeit von 
Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, 
S. 45).  

Geändert durch: 

7 Richtlinie 2009/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur Änderung der Richt­
linie 98/26/EG über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungs­
systemen und der Richtlinie 2002/47/EG über Finanzsicherheiten im Hinblick auf verbundene Systeme und Kre­
ditforderungen (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 37). 

8 Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Änderung der 
Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 
2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Auf­
sichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichts­
behörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbe­
hörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 120). 

9 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Deri­
vate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1). 

10 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung 
der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 1). 

11 Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über die Sanierung und 
Liquidation von Kreditinstituten (ABl. L 125 vom 5.5.2001, S. 15). 
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Geändert durch: 

12 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah­
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

13 Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten 
(ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43).  

Geändert durch: 

14 Richtlinie 2009/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 zur Änderung der Richt­
linie 98/26/EG über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie Wertpapierliefer- und -abrechnungs­
systemen und der Richtlinie 2002/47/EG über Finanzsicherheiten im Hinblick auf verbundene Systeme und Kre­
ditforderungen (ABl. L 146 vom 10.6.2009, S. 37). 

15 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah­
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

16 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche 
Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats 
und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 
93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1).  

Geändert durch: 

17 Richtlinie 2005/1/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2005 zur Änderung der Richtli­
nien 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG und 93/6/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG und 2002/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung einer neuen Ausschussstruktur im Finanzdienstleistungsbereich (ABl. L 79 vom 
24.3.2005, S. 9). 

18 Richtlinie 2008/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2008 zur Änderung der Richt­
linie 2002/87/EG über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wert­
papierfirmen eines Finanzkonglomerats im Hinblick auf die der Kommission übertragenen Durchführungsbefug­
nisse (ABl. L 81 vom 20.3.2008, S. 40). 

19 Richtlinie 2010/78/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Änderung der 
Richtlinien 98/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 
2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG und 2009/65/EG im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Auf­
sichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichts­
behörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen Aufsichtsbe­
hörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 120). 

20 Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der 
Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung 
der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 113). 

21 Mit Ausnahme des Titels V: 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tä­
tigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338) 
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Ergänzt und durchgeführt durch: 

22 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2303 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisie­
rung der Begriffsbestimmungen und zur Koordinierung der zusätzlichen Beaufsichtigung der Risikokonzentration 
und der gruppeninternen Transaktionen (ABl. L 326, 11.12.2015, S. 34) 

23 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 342/2014 der Kommission vom 21. Januar 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europä­
ischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Bedingungen für die An­
wendung der Methoden zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für Finanzkonglomerate festgelegt wer­
den (ABl. L 100 vom 3.4.2014, S. 1). 

24 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über die Auf­
nahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-Instituten, zur Änderung der Richtlinien 
2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, 
S. 7).  

Geändert durch: 

25 Mit Ausnahme des Titels V: 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tä­
tigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338). 

26 Mit Ausnahme der Titel III und IV: 

Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungs­
dienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 
S. 35). 

27 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Er­
richtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Be­
schlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 12).  

Geändert durch: 

28 Verordnung (EU) Nr. 1022/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 zur Ände­
rung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde) hinsichtlich der Übertragung besonderer Aufgaben auf die Europäische Zentralbank ge­
mäß der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 5). 

29 Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 über Wohnimmobilien­
kreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verord­
nung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 28.2.2014, S. 34). 

30 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah­
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

31 Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung 
einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und be­
stimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1). 

32 Mit Ausnahme der Titel III und IV: 

Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungs­
dienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 
S. 35). 
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33 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Deri­
vate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1) und gegebenenfalls zuge­
hörige Maßnahmen der Stufe 2.  

Geändert durch: 

34 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichts­
anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

35 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1002/2013 der Kommission vom 12. Juli 2013 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und 
Transaktionsregister in Bezug auf die Liste der von ihrem Anwendungsbereich ausgenommenen Stellen (ABl. L 
279 vom 19.10.2013, S. 2). 

36 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah­
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

37 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84) 
und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2.  

Geändert durch: 

38 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2016 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über 
Marktmissbrauch und der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -ab­
rechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 1). 

39 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der 
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 
141 vom 5.6.2015, S. 73). 

40 Delegierte Verordnung (EU) 2015/1515 der Kommission vom 5. Juni 2015 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verlängerung der Übergangszei­
träume für Altersversorgungssysteme (ABl. L 239 vom 15.9.2015, S. 63). 

41 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Ver­
ordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1).  

Ergänzt und durchgeführt durch: 

42 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung techni­
scher Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an 
Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 20). 

43 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1248/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung techni­
scher Durchführungsstandards für das Format von Anträgen auf Registrierung von Transaktionsregistern gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Ge­
genparteien und Transaktionsregister (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 30). 
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44 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1249/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung techni­
scher Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format der gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister von 
zentralen Gegenparteien aufzubewahrenden Aufzeichnungen (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 32). 

45 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 876/2013 der Kommission vom 28. Mai 2013 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards 
bezüglich Kollegien für zentrale Gegenparteien (ABl. L 244 vom 13.9.2013, S. 19). 

46 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 148/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister bezüglich technischer Regulierungsstandards für die Mindestangaben der Meldungen an 
Transaktionsregister (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 1). 

47 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 149/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs­
standards für indirekte Clearingvereinbarungen, die Clearingpflicht, das öffentliche Register, den Zugang zu ei­
nem Handelsplatz, nichtfinanzielle Gegenparteien und Risikominderungstechniken für nicht durch eine CCP 
geclearte OTC-Derivatekontrakte (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 11). 

48 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 150/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards, in denen die Einzelheiten eines Antrags auf 
Registrierung als Transaktionsregister festgelegt werden (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 25). 

49 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 151/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien 
und Transaktionsregister im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die von Transaktionsregistern zu 
veröffentlichenden und zugänglich zu machenden Daten sowie operationelle Standards für die Zusammenstellung 
und den Vergleich von Daten sowie den Datenzugang (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 33). 

50 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 152/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs­
standards für die Eigenkapitalanforderungen an zentrale Gegenparteien (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 37). 

51 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 153/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs­
standards für Anforderungen an zentrale Gegenparteien (ABl. L 52 vom 23.2.2013, S. 41). 

52 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 285/2014 der Kommission vom 13. Februar 2014 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungs­
standards in Bezug auf unmittelbare, wesentliche und vorhersehbare Auswirkungen von Kontrakten innerhalb 
der Union und die Verhinderung der Umgehung von Vorschriften und Pflichten (ABl. L 85 vom 21.3.2014, 
S. 1). 

53 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 484/2014 der Kommission vom 12. Mai 2014 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards bezüglich des hypothetischen Kapitals einer zentralen Gegenpartei gemäß der Verord­
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 138 vom 13.5.2014, S. 57). 

54 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2205 der Kommission vom 6. August 2015 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Clearingpflicht (ABl. L 314 vom 1.12.2015, S. 13). 

55 Delegierte Verordnung (EU) 2016/592 der Kommission vom 1. März 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Clea­
ringpflicht (ABl. L 103 vom 19.4.2016, S. 5). 
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56 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichts­
anforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2.  

Geändert durch: 

57 Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Verschuldungsquote (ABl. L 
11 vom 17.1.2015, S. 37). 

58 Verordnung (EU) 2017/2395 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Ände­
rung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf Übergangsbestimmungen zur Verringerung der Auswir­
kungen der Einführung des IFRS 9 auf die Eigenmittel und zur Behandlung von bestimmten auf die Landeswäh­
rung eines Mitgliedstaats lautenden Risikopositionen gegenüber dem öffentlichen Sektor als Großkredite (ABl. L 
345 vom 27.12.2017, S. 27). 

59 Verordnung (EU) 2017/2401 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Ände­
rung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
(ABl. L 347 vom 28.12.2017, S. 1).  

Ergänzt und durchgeführt durch: 

60 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1423/2013 der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur Festlegung techni­
scher Durchführungsstandards für die Offenlegungspflichten der Institute in Bezug auf Eigenmittel gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 355 vom 31.12.2013, 
S. 60). 

61 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 183/2014 der Kommission vom 20. Dezember 2013 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über Aufsichtsanforderungen an Kreditinsti­
tute und Wertpapierfirmen durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung der Berechnung der spezifi­
schen und allgemeinen Kreditrisikoanpassungen (ABl. L 57 vom 27.2.2014, S. 3). 

62 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 241/2014 der Kommission vom 7. Januar 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards 
für die Eigenmittelanforderungen an Institute (ABl. L 74 vom 14.3.2014, S. 8).  

Geändert durch: 

63 Delegierte Verordnung (EU) 2015/488 der Kommission vom 4. September 2014 zur Änderung der delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 241/2014 im Hinblick auf die Eigenmittelanforderungen für Wertpapierfirmen auf der 
Grundlage der fixen Gemeinkosten (ABl. L 78 vom 24.3.2015, S. 1). 

64 Delegierte Verordnung (EU) 2015/850 der Kommission vom 30. Januar 2015 zur Änderung der Delegierten Ver­
ordnung (EU) Nr. 241/2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforderungen an Institute 
(ABl. L 135 vom 2.6.2015, S. 1). 

65 Delegierte Verordnung (EU) 2015/923 der Kommission vom 11. März 2015 zur Änderung der Delegierten Ver­
ordnung (EU) Nr. 241/2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die Eigenmittelanforderungen an Institute 
(ABl. L 150 vom 17.6.2015, S. 1) 

66 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 342/2014 der Kommission vom 21. Januar 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europä­
ischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die Bedingungen für die An­
wendung der Methoden zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für Finanzkonglomerate festgelegt wer­
den (ABl. L 100 vom 3.4.2014, S. 1). 

67 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 523/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen 
festgelegt wird, was eine enge Übereinstimmung zwischen dem Wert der gedeckten Schuldverschreibungen und 
dem Wert der Aktiva eines Instituts darstellt (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 4). 
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68 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 525/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Defi­
nition des Terminus „Markt” (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 15). 

69 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 526/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Ermittlung eines Näherungswerts für die Risikoprämie und für die Bestimmung begrenzter kleinerer Portfolios 
für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 17). 

70 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 528/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für 
Nicht-Delta-Risiken von Optionen gemäß dem standardisierten Marktrisiko-Ansatz (ABl. L 148 vom 20.5.2014, 
S. 29). 

71 Delegierte Verordnung (EU) 2016/861 der Kommission vom 18. Februar 2016 zur Berichtigung der Delegierten 
Verordnung (EU) Nr. 528/2014 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europä­
ischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für Nicht-Delta-Risiken von Optionen 
gemäß dem standardisierten Marktrisiko-Ansatz (ABl. L 144 vom 1.6.2016, S. 21). 

72 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 529/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Beurteilung der Wesentlichkeit von Erweiterungen und Änderungen des auf internen Beurteilungen basierenden 
Ansatzes und des fortgeschrittenen Messansatzes (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 36).  

Geändert durch: 

73 Delegierte Verordnung (EU) 2015/942 der Kommission vom 4. März 2015 zur Änderung der delegierten Verord­
nung (EU) Nr. 529/2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen festgelegt wird, wie bei der Berechnung der Eigen­
mittelanforderungen für das Marktrisiko die Wesentlichkeit von Erweiterungen und Änderungen interner Ansätze 
zu beurteilen ist (ABl. L 154 vom 19.6.2015, S. 1). 

74 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 625/2014 der Kommission vom 13. März 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Prä­
zisierung der Anforderungen, denen Anleger, Sponsoren, ursprüngliche Kreditgeber und Originatoren in Bezug 
auf Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken unterliegen (ABl. L 174 vom 13.6.2014, S. 16). 

75 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 der Kommission vom 16. April 2014 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards für die aufsichtlichen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 191 vom 28.6.2014, S. 1). 

76 Durchführungsverordnung (EU) 2015/227 der Kommission vom 9. Januar 2015 zur Änderung der Durchfüh­
rungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen 
Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 48 vom 20.2.2015, S. 1). 

77 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 602/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards zur Erleichterung der Konvergenz der Aufsichtspraxis bezüglich der Anwendung zusätz­
licher Risikogewichte gemäß Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 
166 vom 5.6.2014, S. 22). 

78 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 945/2014 der Kommission vom 4. September 2014 zur Festlegung techni­
scher Durchführungsstandards in Bezug auf relevante angemessen breit gestreute Indizes gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 265 vom 5.9.2014, S. 3). 

79 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1030/2014 der Kommission vom 29. September 2014 zur Festlegung tech­
nischer Durchführungsstandards in Bezug auf einheitliche Formate und Daten für die Offenlegung der Werte zur 
Bestimmung global systemrelevanter Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parla­
ments und des Rates (ABl. L 284 vom 30.9.2014, S. 14). 
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80 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1187/2014 der Kommission vom 2. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards 
zur Bestimmung der Gesamtrisikoposition gegenüber einem Kunden oder einer Gruppe verbundener Kunden bei 
Geschäften mit zugrunde liegenden Vermögenswerten (ABl. L 324 vom 7.11.2014, S. 1). 

82 Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung 
an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1). 

83 Durchführungsverordnung (EU) 2015/79 der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Änderung der Durch­
führungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtli­
chen Meldungen der Institute gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die Belastung von Vermögenswerten, ein einheitliches Datenpunktmodell und Validierungsre­
geln (ABl. L 14 vom 21.1.2015, S. 1). 

84 Delegierte Verordnung (EU) 2015/585 der Kommission vom 18. Dezember 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards 
zur Präzisierung der Nachschuss-Risikoperioden (ABl. L 98 vom 15.4.2015, S. 1). 

85 Durchführungsverordnung (EU) 2015/233 der Kommission vom 13. Februar 2015 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
im Hinblick auf Währungen, deren Zentralbankfähigkeit äußerst eng definiert ist (ABl. L 39 vom 14.2.2015, 
S. 11). 

86 Delegierte Verordnung (EU) 2015/1555 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die Offen­
legung von Informationen in Bezug auf die Einhaltung des vorgeschriebenen antizyklischen Kapitalpuffers durch 
die Institute im Einklang mit Artikel 440 (ABl. L 244 vom 19.9.2015, S. 1). 

87 Delegierte Verordnung (EU) 2015/1556 der Kommission vom 11. Juni 2015 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für die 
Übergangsbehandlung von Beteiligungspositionen bei der Anwendung des IRB-Ansatzes (ABl. L 244 vom 
19.9.2015, S. 9). 

88 Delegierte Verordnung (EU) 2015/1798 der Kommission vom 2. Juli 2015 zur Berichtigung der delegierten Ver­
ordnung (EU) Nr. 625/2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Anforderungen, denen Anleger, 
Sponsoren, ursprüngliche Kreditgeber und Originatoren in Bezug auf Risikopositionen aus übertragenen Kreditri­
siken unterliegen (ABl. L 263 vom 8.10.2015, S. 12). 

89 Durchführungsverordnung (EU) 2015/1278 der Kommission vom 9. Juli 2015 zur Änderung der Durchfüh­
rungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen 
Meldungen der Institute in Bezug auf die Erläuterungen, Meldebögen und Definitionen (ABl. L 205 vom 
31.7.2015, S. 1). 

90 Durchführungsverordnung (EU) 2016/100 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards zur Spezifizierung des Verfahrens für gemeinsame Entscheidungen über Anträge auf be­
stimmte aufsichtliche Genehmigungen gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 45). 

91 Delegierte Verordnung (EU) 2016/101 der Kommission vom 26. Oktober 2015 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards 
für die vorsichtige Bewertung nach Artikel 105 Absatz 14 (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 54). 

92 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2197 der Kommission vom 27. November 2015 zur Festlegung techni­
scher Durchführungsstandards in Bezug auf eng verbundene Währungen im Einklang mit der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 313 vom 28.11.2015, S. 30). 

93 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2344 der Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung techni­
scher Durchführungsstandards im Hinblick auf Währungen mit begrenzter Verfügbarkeit liquider Aktiva gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 330 vom 16.12.2015, 
S. 26). 
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94 Delegierte Verordnung (EU) 2016/709 der Kommission vom 26. Januar 2016 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Fest­
legung der Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmen bezüglich Währungen mit begrenzter Verfüg­
barkeit liquider Aktiva (ABl. L 125 vom 13.5.2016, S. 1). 

95 Durchführungsverordnung (EU) 2016/322 der Kommission vom 10. Februar 2016 zur Änderung der Durchfüh­
rungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen 
Meldungen der Institute in Bezug auf die Liquiditätsdeckungsanforderung (ABl. L 64 vom 10.3.2016, S. 1). 

96 Durchführungsverordnung (EU) 2016/200 der Kommission vom 15. Februar 2016 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards für die Offenlegung der Verschuldungsquote durch die Institute gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 39 vom 16.2.2016, S. 5). 

97 Durchführungsverordnung (EU) 2016/313 der Kommission vom 1. März 2016 zur Änderung der Durchfüh­
rungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 im Hinblick auf zusätzliche Parameter für die Liquiditätsüberwachung (ABl. 
L 60 vom 5.3.2016, S. 5). 

98 Durchführungsverordnung (EU) 2016/428 der Kommission vom 23. März 2016 zur Änderung der Durchfüh­
rungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die aufsichtlichen 
Meldungen der Institute in Bezug auf die Meldung der Verschuldungsquote (ABl. L 83 vom 31.3.2016, S. 1). 

99 Mit Ausnahme des Titels V: 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tä­
tigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung 
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338)  

Geändert durch: 

100 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah­
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).  

Ergänzt und durchgeführt durch: 

101 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 604/2014 der Kommission vom 4. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf technische Regulierungsstandards in Be­
zug auf qualitative und angemessene quantitative Kriterien zur Ermittlung der Mitarbeiterkategorien, deren beruf­
liche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil eines Instituts auswirkt (ABl. L 167 vom 6.6.2014, S. 30). 

102 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 527/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Bezeich­
nung der Klassen von Instrumenten, die die Bonität eines Instituts unter der Annahme der Unternehmensfortfüh­
rung angemessen widerspiegeln und die für eine Verwendung zu Zwecken der variablen Vergütung geeignet sind 
(ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 21). 

103 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 530/2014 der Kommission vom 12. März 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen für 
interne Ansätze zur Ermittlung spezifischer Risiken im Handelsbuch bedeutende Risikopositionen und Schwellen 
definiert werden (ABl. L 148 vom 20.5.2014, S. 50). 

104 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1152/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen fest­
gelegt wird, wie für die Berechnung der Quote des institutsspezifischen antizyklischen Kapitalpuffers der Belegen­
heitsort der wesentlichen Kreditrisikopositionen zu ermitteln ist (ABl. L 309 vom 30.10.2014, S. 5). 
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105 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 650/2014 der Kommission vom 4. Juni 2014 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards für das Format, den Aufbau, das Inhaltsverzeichnis und den Zeitpunkt der jährlichen 
Veröffentlichung der von den zuständigen Behörden gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parla­
ments und des Rates zu veröffentlichenden Informationen (ABl. L 185 vom 25.6.2014, S. 1). 

106 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 710/2014 der Kommission vom 23. Juni 2014 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards im Hinblick auf das Vorgehen bei der Beschlussfassung in Bezug auf gemeinsame Ent­
scheidungen über institutsspezifische Aufsichtsanforderungen gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europä­
ischen Parlaments und des Rates (ABl. L 188 vom 27.6.2014, S. 19). 

107 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1222/2014 der Kommission vom 8. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung 
der Methode zur Bestimmung global systemrelevanter Institute und zur Festlegung der Teilkategorien global sys­
temrelevanter Institute (ABl. L 330 vom 15.11.2014, S. 27). 

108 Delegierte Verordnung (EU) 2016/98 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 
2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Festlegung 
der allgemeinen Bedingungen für die Arbeitsweise der Aufsichtskollegien (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 2). 

109 Durchführungsverordnung (EU) 2016/99 der Kommission vom 16. Oktober 2015 zur Festlegung technischer 
Durchführungsstandards im Hinblick auf die Festsetzung der praktischen Arbeitsweise der Aufsichtskollegien ge­
mäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 21 vom 28.1.2016, S. 21). 

110 Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungs­
systeme (Neufassung) (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

111 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah­
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190) und gegebe­
nenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2  

Geändert durch: 

112 Richtlinie (EU) 2017/2399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Änderung 
der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf den Rang unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge (ABl. L 
345 vom 27.12.2017, S. 96).  

Ergänzt und durchgeführt durch: 

113 Delegierte Verordnung (EU) 2015/63 der Kommission vom 21. Oktober 2014 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf im Voraus erhobene Beiträge zu Ab­
wicklungsfinanzierungsmechanismen (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 44). 

114 Delegierte Verordnung (EU) 2016/1075 der Kommission vom 23. März 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen der 
Inhalt von Sanierungsplänen, Abwicklungsplänen und Gruppenabwicklungsplänen, die Mindestkriterien, anhand 
deren die zuständige Behörde Sanierungs- und Gruppensanierungspläne zu bewerten hat, die Voraussetzungen 
für gruppeninterne finanzielle Unterstützung, die Anforderungen an die Unabhängigkeit der Bewerter, die ver­
tragliche Anerkennung von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen, die Verfahren und Inhalte von 
Mitteilungen und Aussetzungsbekanntmachungen und die konkrete Arbeitsweise der Abwicklungskollegien fest­
gelegt wird (ABl. L 184 vom 8.7.2016, S. 1). 

115 Delegierte Verordnung (EU) 2016/860 der Kommission vom 4. Februar 2016 zur Präzisierung der Umstände, 
unter denen ein Ausschluss aus dem Anwendungsbereich der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse 
gemäß Artikel 44 Absatz 3 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festle­
gung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen erforderlich 
ist (ABl. L 144 vom 1.6.2016, S. 11). 
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116 Delegierte Verordnung (EU) 2016/778 der Kommission vom 2. Februar 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Umstände und Bedingungen, unter de­
nen die Entrichtung von außerordentlichen nachträglich erhobenen Beiträgen teilweise oder vollständig aufge­
schoben werden kann, und auf die Kriterien für die Bestimmung der Tätigkeiten, Dienstleistungen und Geschäfte 
im Zusammenhang mit „kritischen Funktionen” und zur Präzisierung der Kriterien für die Bestimmung der Ge­
schäftsbereiche und damit verbundenen Dienste im Zusammenhang mit den Kerngeschäftsbereichen (ABl. L 131 
vom 20.5.2016, S. 41). 

117 In Bezug auf die für Kreditinstitute geltenden Bestimmungen mit Ausnahme der Artikel 34 bis 36 sowie des Ti­
tels III: 

Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanz­
instrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (Neufassung) (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2  

Geändert durch: 

118 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung 
der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 1). 

119 Richtlinie (EU) 2016/1034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2016 zur Änderung der 
Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 8). 

120 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung 
der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur 
Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 1).  

Geändert durch: 

121 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2016 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über 
Marktmissbrauch und der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -ab­
rechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 1). 

122 In Bezug auf die für Kreditinstitute geltenden Bestimmungen: 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84).  

Geändert durch: 

123 Verordnung (EU) 2016/1033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juni 2016 zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über 
Marktmissbrauch und der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -ab­
rechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. L 175 vom 30.6.2016, S. 1). 

124 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Ver­
ordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 

125 Mit Ausnahme der Titel III und IV: 

Richtlinie (EU) 2015/2366 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über Zahlungs­
dienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 2002/65/EG, 2009/110/EG und 2013/36/EU und der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 sowie zur Aufhebung der Richtlinie 2007/64/EG (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 
S. 35) und gegebenenfalls zugehörige Maßnahmen der Stufe 2.“    
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BESCHLUSS (EU) 2019/513 DER KOMMISSION 

vom 26. März 2019 

über den Sicherheitsrahmen für das Europäische Programm zur industriellen Entwicklung im 
Verteidigungsbereich 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 249, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Das Europäische Programm zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich (1) (im Folgenden „das 
Programm“) ist das Programm für den Zeitraum 2019-2020 für das Fähigkeitenentwicklungsfenster des 
Europäischen Verteidigungsfonds. 

(2)  Für den Umgang mit Verschlusssachen im Programm gilt der Beschluss (EU, Euratom) 2015/444 der 
Kommission (2). 

(3)  Angesichts der Besonderheiten des Programms und der Rolle, die die Mitgliedstaaten darin spielen, können die 
Mitgliedstaaten' auf deren Hoheitsgebiet die Begünstigten niedergelassen sind, die im Rahmen einer Entwicklungs­
maßnahme generierten neuen Kenntnisse als Verschlusssache einstufen, indem sie vor Unterzeichnung der 
Finanzhilfevereinbarung einen entsprechenden Sicherheitsrahmen festlegen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Einstufung von Informationen als Verschlusssachen 

(1) Für die Zwecke des Programms entscheiden die Mitgliedstaaten, auf deren Hoheitsgebiet die Begünstigten 
niedergelassen sind, über die Urheberschaft von im Rahmen einer Entwicklungsmaßnahme generierten neuen 
Kenntnissen, die eine Verschlusssache darstellen. 

(2) Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten über einen spezifischen Sicherheitsrahmen für den Schutz und die 
Behandlung von Verschlusssachen im Zusammenhang mit der betreffenden Maßnahme entscheiden und die Kommission 
davon in Kenntnis setzen. 

(3) Ein solcher Sicherheitsrahmen lässt die Möglichkeit der Kommission unberührt, Zugang zu den für die 
Durchführung der Maßnahme erforderlichen Informationen zu erhalten. 

(4) Wenn die betreffenden Mitgliedstaaten keinen solchen spezifischen Sicherheitsrahmen einrichten, richtet die 
Kommission den Sicherheitsrahmen für die Maßnahme gemäß den Bestimmungen des Beschlusses (EU, Euratom) 
2015/444 ein. 

(5) Der für die Maßnahme geltende Sicherheitsrahmen muss spätestens vor der Unterzeichnung der Finanzhilfever­
einbarung vorhanden sein. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 26. März 2019 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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